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Regeln und Pflichten für Teilnehmer 
 bei Freizeiten und Trainingsfahrten 

 

Generell 
• Wir sind ein Verein und kein Reiseunternehmen. Wir wollen zusammen 
Skifahren/Snowboarden und eine gute Zeit verbringen. Daher verhalten 
wir uns auf Reisen so, wie es in einer Gemeinschaft üblich ist. Wir nehmen 
Rücksicht aufeinander und grenzen niemanden aus. 

 

Anweisungen 
• Den Anweisungen der Betreuer/innen ist in jedem Falle Folge zu leisten. 

• Die Betreuer behalten sich vor, einzelne Teilnehmer bei groben Verstößen auf 
eigene, bzw. Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten von der 
Veranstaltung auszuschließen. Bei Minderjährigen sind die Eltern verpflichtet, 
ihr Kind auf eigene Kosten am Reiseort abzuholen. 

 

Haftungsausschluss 
• Jeder Teilnehmer fährt in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr. Der 
Veranstalter und alle mit der Organisation vertrauten Helfer lehnen jede 
Verantwortung und Haftung für Schäden ab, die vor, während oder nach 
der Veranstaltung 
entstehen. Mit der unterschriebenen Anmeldung erkennen die Teilnehmer den 
Haftungsausschluss an. 

• Jedes Vereinsmitglied ist nur durch die Sportversicherung beim 
Landessportbund versichert 

 
Alkohol 
• Laut Jugendschutzgesetz, d.h. unter 16 Jahren kein Alkohol, von 16-18 
Jahren nur Getränke, die keinen Branntwein enthalten. (Bier, Wein). 

• Die Betreuer behalten sich vor, einzelne Teilnehmer bei groben Verstößen auf 
eigene, bzw. Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten von der 
Veranstaltung auszuschließen. 

 

Nikotin 
• Laut Jugendschutzgesetz, d.h. unter 18 keine Raucherlaubnis. 

• Die Betreuer behalten sich vor, einzelne Teilnehmer bei groben Verstößen auf 
eigene, bzw. Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten von der 
Veranstaltung auszuschließen. 

 

Drogen 
• Wer Drogen während der Freizeit mit sich führt oder konsumiert, wird mit 
sofortiger Wirkung von der Freizeit ausgeschlossen. Er/Sie muss 
mit zivilrechtlichen Schritten rechnen. 
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Sexuelle Beziehungen 
• Sexuelle Beziehungen zwischen Minderjährigen sowie zwischen 
Minderjährigen und Volljährigen sind untersagt. 

• Die Betreuer behalten sich vor, einzelne Teilnehmer bei groben Verstößen auf 
eigene, bzw. Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten von der 
Veranstaltung auszuschließen. 

 
 

Verlassen der Unterkunft 
• Verlassen der Unterkunft bis 22:00 Uhr nur in Dreier-Gruppen, nach 22:00 
Uhr nur Jugendliche ab 16 Jahren und nur in Begleitung einer volljährigen 
Person oder eines Betreuers. 

• Nur mit Erlaubnis der Betreuer. 

• Bis spätestens 23:00 Uhr müssen alle wieder im Hause sein. 
 

Fremde im Haus 
• Es dürfen keine fremden Personen mit in die Unterkunft gebracht werden 
(Hausordnung des Hauses) 

 

Nachtruhe 
• Die vereinbarte Nachtruhe ist einzuhalten, d.h. 23:00 Uhr 

• Kein Lärm auf dem Flur 

• Rücksicht auf schlafende Personen 

• Keine Türen schlagen 

• Musik auf Zimmerlautstärke 

• Kein Geschrei 
 

Besprechungen 
• Jeden Abend werden bei Bedarf Besprechungen (meistens zum Ablauf 
des nächsten Tages) zu vereinbarten Zeitpunkten im Aufenthaltsraum 
oder Speisesaal stattfinden 

• Anwesenheitspflicht für jeden Teilnehmer 
 

Rauchen im Aufenthaltsraum/Speisesaal/Zimmern 
• Es besteht ein generelles Rauchverbot im ganzen Haus. 

• Im Außenbereich sind keine Zigarettenkippen auf den Boden zu werfen. 

• In den Zimmern besteht grundsätzliches Rauchverbot 
 

Pünktlichkeit 
• Jeder Teilnehmer hat die vereinbarten Treffpunkte, Treffzeiten und 
Abfahrtzeiten einzuhalten 

 

Hygiene 
• Jeder Teilnehmer hat die Waschräume/Duschen/WC’s sauber zu verlassen 
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Inventar 
• Das Inventar in den Unterkünften ist sachgerecht zu behandeln 

• Bei Schäden haftet jeder Teilnehmer selbst 

• Bei mutwilligen Zerstörungen muss der Teilnehmer für die anfallenden 
Kosten aufkommen 

 

Geld/Wertgegenstände 
• Jeder Teilnehmer ist für seine Wertgegenstände selbst verantwortlich. 

• Der Verein haftet nicht für Verluste. 

• Keine Wertgegenstände offen liegen lassen. 

• Türen und Fenster sind beim Verlassen der Unterkunft zu schließen 
 

Müll 

• Müll ist täglich zu entsorgen (auf Mülltrennung achten) 

• Müll in den Zimmern/Waschräumen/Toiletten/Aufenthaltsräumen ist ebenfalls 
täglich zu entsorgen (wenn dies nicht vom Haus vorgenommen wird. Bei 
größeren Müllmengen, bitten wir euch, diese selber zu entsorgen) 

 

Endreinigung 
• Jeder Teilnehmer hat sein Zimmer am Abreisetag besenrein zu hinterlassen 

• Jede Zimmerbelegung hat zusätzlich einen allgemein genutzten Raum zu 
reinigen 

 

Eure Meinung ist uns wichtig 
• Zum Ende der Freizeit freuen wir uns auf euer Feedback. Jeder Teilnehmer 
kann uns sowohl negative als auch positive Kritik mitteilen 

• Verbesserungsvorschlägen stehen wir immer offen gegenüber 


